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kann, ist es erforderlich, dass solche systematischen Verstöße zuvor durch 
die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde bzw. ein zur Beweiserhebung 
berufenes Gericht festgestellt wurden. 

Daran anknüpfend erlaube ich mir zu ergänzen, dass die BaFin ihre Aufsicht 
über Kreditinstitute nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) aus-
schließlich im öffentlichen Interesse ausübt. Wird ihr im Rahmen dieser Auf-
gabe, auch durch Beschwerden, systematisches Fehlverhalten eines beauf-
sichtigten Unternehmens zum Nachteil einer Vielzahl von Kunden bekannt, 
kann die BaFin zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen tätig werden. 
Dies ist gesetzlich in § 4 Abs. 1a des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 
(FinDAG) verankert. 

Der Schutz individueller Verbraucherinteressen fällt hingegen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BaFin, sondern ist Aufgabe der Ombudsleute, 
Schiedsstellen und Verbraucherzentralen. Konflikte, die dort nicht lösbar 
sind, fallen in die Zuständigkeit der Gerichte. Dementsprechend kann die 
BaFin auch nicht zugunsten einzelner Verbraucher gegenüber beaufsichtig-
ten Instituten tätig werden, in ihrem Interesse eine Überprüfung einzelner 
Geschäftsvorgänge vornehmen oder über konkrete Streitfragen zwischen 
Verbrauchern und Instituten entscheiden. 

Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen lediglich erneut mitteilen, dass der 
BaFin bezüglich Ihres Anliegens keine datenschutzrechtlichen Informationen 
vorliegen. Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen daher nur erneut an-
heimstellen kann, sich mit Ihren Fragen, insbesondere hinsichtlich der be-
gehrten Informationen zu Verbandsklagen nach Art. 80 DSGVO, an die zu-
ständigen Datenschutzaufsichtsbehörden zu wenden.  

Falls Sie rechtliche Beratung zu Ihrem weiteren Vorgehen wünschen, stelle 
ich Ihnen darüber hinaus anheim, sich an einen Rechtsanwalt Ihres Vertrau-
ens oder die örtliche Beratungsstelle der Verbraucherzentrale zu wenden 
und etwaige Rechtsfragen prüfen zu lassen. 

Abschließend bedanke ich mich für Ihre Eingabe und hoffe, Ihnen mit den 
vorstehenden Ausführungen den Zuständigkeitsbereich sowie das aufsicht-
liche Vorgehen der BaFin zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen 
transparent gemacht zu haben. 

Die BaFin verarbeitet im Rahmen der Beschwerdebearbeitung personenbe-
zogene Daten. Dabei hält sich die BaFin insbesondere an die gesetzlichen 
Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679) und des 
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